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"The tide is advaneing. It is no use our 
trying to stop it, any more than King 
Canute did. He got his feet wet. I ex
peet we shall all get our feet wet tao. " 
(Lord Denning) 

Es wird an der heutigen Tagung eine für die Existenz und die Ge- . 
stalt unseres Staates zentrale Thematik aufgeworfen, eine Thematik, 
deren politische und sachliche Tragweite von vielen Politikern und 
in der Oeffentlichkeit zur Zeit aber noch weitgehend unterschätzt. 
wird. Welchen integrationspolitischen Weg die Schweiz aber in den 
kommenden Jahren auch immer einschlagen wird - ob sie sich für 
eine vermehrte Angleichung und Anpassung ihres Rechts an dasje
nige der Europäischen Gemeinschaft (EG) entscheiden wird, ob sie 
einem Vertrag zur Begründung eines Europäischen Wirtschafts
raums (EWR) beitreten wird öder ob sie dereinst einmal der EG 
beitreten wird - die Folgen für unsere Rechtsordnung und unser Re
gierungssystem werden grundlegend sein. Ein britischer Autor 
schrieb unlängst, die Verfassungswelt Grossbritanniens habe sich am 
31. Dezember 1972 bzw. 1. Januar 1973 um Mitternacht, dem Zeit
punkt des Beitritts Grossbritannien~ in die Gemeinschaft, schlagar-

1 Vortrag, gehalten am 16. November 1990 an der Jahrestagung der Schweizeri
schen Gesellschaft rur Gesetzgebung. Der Text folgt im wesentlichen der Vor
tragsfassung. Eine eingehendere, dokumentierte Behandlung vor allem der in Ab
schnitt II aufgeworfenen Fragen wird im Mai 1991 in der Festschrift der Bundes
versammlung zum 700-Jahr-Jubiläum der Eidgenossenschaft erscheinen. 

2 Meinem Assisitenten, Herrn lic.iur Philippe Weber, danke ich rur seine Mitarbeit 








































